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1. Einführung 
 
Die Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG – di e neue Tochter der Gemeinde 
Ottersweier und der Süwag Energie AG  
 
 
Die Gemeinde Ottersweier machte sich seit dem Jahr 2007 intensiv Gedanken darüber, wie 
die Strom- und Gasversorgung nach dem Auslaufen der Konzessionsverträge im Jahr 2012 
bzw. 2013 organisiert werden soll. Gemeinsam mit den Nachbargemeinden Bühlertal und 
Lauf wurde ein intensiver Sondierungsprozess durchlaufen.  
 
Kurz vor Ende des Jahres 2011 wurde gemeinsam mit den beiden Gemeinden die Energie 
BOL GmbH gegründet, die die Verwaltung der Netzgesellschaften in den drei Gemeinden 
vornimmt.  
 
Von der Gemeinde Ottersweier wurde die „Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG“  
gegründet. Nach einem umfangreichen Ausschreibungsverfahren wurde im Jahr 2012 als 
strategischer Partner die Süwag Energie AG in die Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & 
Co. KG aufgenommen.  
Die Gemeinde Ottersweier ist mit 50,1 % und die Süwag Energie AG mit 49,9 % an der Ge-
sellschaft beteiligt. Das operative Geschäft der Gesellschaft startete 2013. Zum 01.04.2013 
wurde das Stromnetz in der Gemeinde von der Süwag Energie AG in die Gesellschaft ein-
gebracht. Das Gasnetz wurde zum 01.05.2013 vom bisherigen Netzbetreiber badenova AG 
erworben.  
 
Die Hauptaufgabe der Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG  besteht darin, eine 
optimale Versorgung für Ottersweier zu gewährleisten. 
 
Beweggründe von kommunaler Seite für die Gründung der Netzgesellschaft waren neben 
finanziellen Erwägungen eine stärkere Einflussnahme auf den Ausbau der Strom- und Gas-
netze. Durch die Förderung der regenerativen Energien werden neue Anforderungen an die 
Strom- und auch Gasnetze gestellt. Die Gemeinden wollen hier einen Beitrag zur Energie-
wende leisten.  
 
Daneben soll aber auch eine bessere Koordinierung der verschiedenen Leitungsmedien 
Wasser, Abwasser, Strom und Gas erreicht werden. Da die Telekommunikation immer wich-
tiger für Bürger und Unternehmen ist, wird auch der Ausbau der Breitbandversorgung voran-
getrieben.  
 
Das Strom- und Gasnetz wird von der Netzgesellschaft an die Süwag Energie AG verpach-
tet. Für die Arbeiten am Strom- und Gasnetz vor Ort ist die Syna GmbH (Tochter der Süwag 
Energie AG) verantwortlich.  
 
Mit dieser Informationsbroschüre soll Ihnen eine Übersicht über ihre Ansprechpartner und 
wichtige Hinweise für die Umsetzung Ihres Bauvorhabens gegeben werden.   
  



2. Wichtige Hinweise für den Hausanschluss 
 

Sehr geehrte Bauherrin, sehr geehrter Bauherr, 
 
wir dürfen Sie zu Ihrer Entscheidung, ein Haus zu bauen, beglückwünschen und Ihnen einen 
guten Verlauf Ihres Bauvorhabens wünschen. 
 
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, möchten wir Ihnen gleich einige wertvolle 
Tipps und Hinweise mit auf den Weg geben. 
 
 
2.1.  Organisatorische Hinweise 
 

� Klären Sie bitte im Vorfeld (während der Baugenehmigungsphase) mit uns ab, an 
welcher Stelle Ihres Gebäudes die Hausanschlussleitungen eingeführt werden sol-
len. Sie können damit Geld sparen. 
 

� Nach Fertigstellung des Kellers vereinbaren Sie bitte einen Termin mit dem zustän-
digen Ansprechpartner, um die Baumaßnahme abzustimmen. Bei diesem Termin 
sollten Ihr Architekt sowie der Tiefbauunternehmer anwesend sein. 

 
� Damit wir Ihren Hausanschluss so bald als möglich ausführen können, bitten wir um 

Zusendung des ausgefüllten und unterschriebenen Auftrages (Anlage 1), der Netz-
anschlussverträge für Strom- und Gas, des Entwässerungsantrags für die Abwas-
serbeseitigung sowie des Antrags auf Anschluss an die Wasserversorgung  
(Anlage 2 – 4).  

 
� Zum Thema Hausanschluss finden Sie Hinweise in der Anlage 5 - 8. Bitte geben Sie 

diese Unterlagen an Ihren Architekten und/oder Tiefbauunternehmer weiter. 
 
� Strom-, Gas- und Wasserhausinstallationen dürfen nur von Fachfirmen installiert und 

in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich daher bitte an eine zugelassene In-
stallationsfirma. 

 
� Eine Breitbandversorgung ist in Ottersweier noch nicht realisiert. Im Zuge von Bau-

maßnahmen der Gemeinde werden aber Leerrohre mitverlegt, damit diese zukunfts-
weisende Telekommunikationstechnik später umgesetzt werden kann. Wenn Sie 
Tiefbauarbeiten an Ihren Hausanschlüssen durchführen, ist es daher sinnvoll, in die-
sem Zuge kostengünstig ein Leerrohr vom Gehwegbereich bis in Ihr Wohnhaus mit-
zuverlegen.  

 
� Denken Sie daran, dass rechtzeitig die Frage nach einem Bauwasser- und Bau-

stromanschluss geklärt wird.  
Bezüglich Bauwasser steht Ihnen Herr Chromy von der Gemeinde Ottersweier, für 
Baustrom Herr Huber von der Syna GmbH zur Verfügung.  

  



2.2. Ansprechpartner und weitere Informationen 
 
 

Allgemeine Fragen, Wasser- und Abwasserbeiträge  
Alexander Kern (Kämmerer Gemeinde Ottersweier) 
Tel. 07223/9860-50 / Alexander.Kern@Ottersweier.de 
 
Technische Fragen Wasser, Abwasser, Breitbandversor gung 
Christian Chromy (Ortsbaumeister Gemeinde Ottersweier) 
Tel. 07223/9860-31 / Christian.Chromy@Ottersweier.de 
 
Angebotserstellung bzw. technische Fragen Strom, Ga s 
Reinhold Huber (Netzvertrieb Syna GmbH) 
Tel. 07841/693-103, Reinhold.Huber@Syna.de  
oder 
Uwe Müller (Netzvertrieb Syna GmbH) 
Tel. 07841/693-106, uwe.mueller@syna.de 

 
Weitere Informationen sowie Formulare und aktuelle Preisblätter erhalten Sie auch unter 
www.energie-bol.de oder www.syna.de.  
 
 
3.  Hausanschlusskosten und Beiträge 

 
• Die Hausanschlusskosten setzen sich aus den Kosten für die Anschlüsse (Strom, Gas 

und Wasser) sowie den Kosten für die erforderlichen Tiefbauarbeiten zusammen, wenn 
diese von der Gemeinde bzw. von der Syna GmbH durchgeführt werden sollen. 
 

• Darüber hinaus fällt für Sie noch ein Netzkostenbeitrag (Baukostenzuschuss) für Strom 
(siehe auch 3.1.2) und Gas sowie der Abwasser- und Wasserversorgungsbeitrag an. 
Dieser beinhaltet Ihren Anteil an den Kosten für das zur Verfügung gestellte vorgelagerte 
Netz (Verteilungsanlagen usw.). 
 

• Die Herstellung der Hausanschlüsse für Strom und Gas wird nach Pauschalsätzen ab-
gerechnet. Bei der Wasserversorgung werden ab der Grundstücksgrenze bis zur Haupt-
absperrvorrichtung im Haus die tatsächlich angefallen Kosten in Rechnung gestellt.  
Die Tiefbauarbeiten können jeweils auch selbst durchgeführt werden.  
Der Abwasseranschluss ist ab dem Kontrollschacht an der Grundstücksgrenze bis zum 
Gebäude vom Grundstückseigentümer selbst herzustellen.  
 

• Der Baukostenzuschuss für Gas wird pauschal pro kW benötigter Leistung erhoben.  
Für Strom wird bei bis zu drei Wohneinheiten kein Baukostenzuschuss erhoben.  
 

• Die Baukostenzuschüsse für Wasser und Abwasser (Wasserversorgungsbeitrag und 
Abwasserbeitrag) berechnet sich auf Grund der Grundstücksfläche und des Nutzungs-
faktors des zu veranlagenden Grundstücks. 
 

• Alle Pauschalpreise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Die Pauschalpreise gelten für Standardanschlüsse. Treten bei der Verlegung des Haus-
anschlusses besondere Schwierigkeiten auf, werden Preisanpassungen erforderlich. 
 

• Da die Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG das Strom- und Gasnetz an die 
Syna GmbH verpachtet hat, erhalten Sie die Netzanschlussverträge von der Syna 
GmbH.  
Die Wasser- und Abwasserbeiträge werden von der Gemeinde Ottersweier abgerechnet.  



 
• Für den Grundstücksanschluss zur Breitbandversorgung werden Ihnen keine Kosten für 

die Leitungsverlegung berechnet. Die Materialkosten übernimmt die Gemeinde Otters-
weier (Gemeindewerke), die Tiefbauarbeiten und die Mauerdurchführung sind vom 
Grundstückseigentümer durchzuführen bzw. zu beauftragen.   

 
 

3.1. Hausanschluss für die Stromversorgung  
 
3.1.1. Kosten für die Herstellung eines Standard-Ne tzanschlusses (Beispiel,  

      max. 40 m) 
 

a) Herstellung eines Innenraum-Netzanschlusses 100 A bis 15 m Anschlusslänge  
auf dem Privatgrundstück pauschal  1.300 € 

b) Mehrlänge über 15 m  25 €/m 
c) Bonus für die Durchführung der Erdarbeiten bis 15 m auf dem  

Privatgrundstück durch den Anschlussnehmer pauschal  200 € 
d) Bonus für die Durchführung der Erdarbeiten auf dem Privatgrundstück 

für Mehrlängen nach Pos. b) durch den Anschlussnehmer  12 €/m 
e) Bonus für die fachgerechte Herstellung des Wanddurchbruchs 

durch den Anschlussnehmer pauschal  80 € 
 
 
3.1.2. Baukostenzuschuss Strom 
 
Bei einem Stromanschluss bis 30 kW (entspricht ca. 3 Wohneinheiten) wird kein Baukosten-
zuschuss erhoben. 
 
 
3.1.3. Netzanschlussvertrag  
 
Der Netzanschlussvertrag Strom regelt den Anschluss Ihres Gebäudes an das Versorgungs-
netz der Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG. Aufgrund der Verpachtung des Gas-
netzes wird der Vertrag unmittelbar mit der Syna GmbH geschlossen.   
 
Inhalte des Vertrages sind im Wesentlichen technische Daten Ihres Netzanschlusses, sowie 
Regelungen der Eigentumsverhältnisse und Haftung. 
 
Der Herstellungs- bzw. der Netzanschlussvertrag werden erstellt, wenn Sie das Anforde-
rungsformular inkl. Lageplan mit dem Maßstab 1:500 und Kennzeichnung des Hausan-
schlussraumes übersenden (Anlage 2) . Sie können das Formular auch gerne im Rathaus 
Ottersweier abgeben.  
  



3.2. Hausanschluss für die Gasversorgung  
 
3.2.1. Kosten für die Herstellung eines Standard-Ne tzanschluss (Beispiel) 
 

a) Herstellung eines Standard-Netzanschlusses DN 32 bis 15 m 
 Anschlusslänge auf dem Privatgrundstück pauschal 1.650 € 
b) Mehrlänge über 15 m  25 €/m 
c) Bonus für die Durchführung der Erdarbeiten bis 15 m 
 (nur auf dem Privatgrundstück) durch den Anschlussnehmer pauschal 200 € 
d) Bonus für die Durchführung der Erdarbeiten auf dem Privatgrundstück 
 für Mehrlängen nach Pos. b) durch den Anschlussnehmer  12 €/m 
e) Bonus für die fachgerechte Herstellung des Wanddurchbruchs 
 durch den Anschlussnehmer pauschal  80 € 

 

3.2.2. Baukostenzuschuss Gas  
 

a) Netzanschlüsse bis 25 kW Nennwärmeleistung  510,00 € 
b) jedes weitere kW Nennwärmeleistung bis 1 MW  12,00 € 

 
 
3.2.3. Netzanschlussvertrag  
 
Der Netzanschlussvertrag Gas regelt den Anschluss Ihres Gebäudes an das Versorgungs-
netz der Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG. Aufgrund der Verpachtung des Gas-
netzes wird der Vertrag unmittelbar mit der Syna GmbH geschlossen.   
 
Inhalte des Vertrages sind im Wesentlichen technische Daten Ihres Netzanschlusses, sowie 
Regelungen der Eigentumsverhältnisse und Haftung. 
 
Der Herstellungs- bzw. der Netzanschlussvertrag werden erstellt, wenn Sie das Anforde-
rungsformular inkl. Lageplan mit dem Maßstab 1:500 und Kennzeichnung des Hausan-
schlussraumes übersenden (Anlage 2) . Sie können das Formular auch gerne im Rathaus 
Ottersweier abgeben.  
 
 
3.3.  Hausanschluss für die Wasserversorgung  
 
3.3.1. Kosten für die Herstellung eines Wasserhausa nschlusses  
 
Die Hausanschlusskosten werden ab der Grundstücksgrenze bis zur Hauptabsperrvorrich-
tung nach der Mauerdurchführung im Gebäude nach den tatsächlichen Kosten abgerechnet. 
Für ein Wohngebäude fallen hier i..d.R. Kosten von durchschnittlich 700 € zuzüglich Tiefbau-
kosten an.  
 
Wenn Sie den Einbau einer Mehrspartenhauseinführung  für Wasser, Strom, Gas, Abwas-
ser und Telefon/Breitband wünschen, können wir Ihnen diese anbieten. Auskünfte erteilt Herr 
Ortsbaumeister Chromy.  
  



3.3.2. Baukostenzuschuss (Wasserversorgungsbeitrag)  
 
Der Wasserversorgungsbeitrag ermittelt sich nach der Grundstücksgröße und baulichen 
Nutzung.  
Bei einem Wohnbaugrundstück mit einer Grundstückgröße von 500 m² und einer baulichen 
Nutzbarkeit gemäß den baurechtlichen Vorschriften von zwei Vollgeschossen ergibt sich 
folgender Wasserversorgungsbeitrag: 
 
500 m² x 1,25 Nutzungsfaktor x 1,23 €/m² Wasserversorgungbeitrag = 768,75 € (netto) 
(822,56 € incl. 7 % Mwst.) 
 
 
3.3.3. Antrag auf Anschluss an die Wasserversorgung  
 
Das Anschluss- und Benutzungsverhältnis richtet sich nach der Wasserversorgungssatzung. 
Bitte geben Sie rechtzeitig vor dem geplanten Anschluss an die Wasserversorgung den An-
trag beim Rathaus Ottersweier ab (Anlage 3).  
 

3.4.  Hausanschluss für die Abwasserbeseitigung 
 
3.4.1. Kosten für die Herstellung des Grundstücksan schlusses  
 
Grundstücksanschlüsse bis zum Kontrollschacht unmittelbar nach der Grundstücksgrenze 
werden i.d.R. ausschließlich von der Gemeinde hergestellt. Diese Kosten werden über den 
Abwasserbeitrag finanziert und nicht gesondert abgerechnet.  
Alle Abwasserleitungen auf dem Grundstück sind vom Grundstückseigentümer auf eigene 
Kosten herzustellen. Diese Grundstücksentwässerungsanlagen sind vor der Inbetriebnahme 
vom Ortsbauamt abzunehmen. Die Herstellung der gesamten Grundstücksentwässerung hat 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den Bestimmungen der Abwas-
sersatzung der Gemeinde Ottersweier in der jeweils gültigen Fassung zu erfolgen.  
 
 
3.4.2. Baukostenzuschuss (Abwasserbeitrag) 
 
Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus dem Teilbeitrag für den öffentlichen Abwas-
serkanal, für den mechanisch-biologischen Teil sowie die Schlammbehandlung des Klär-
werks. Er beträgt insgesamt 4,70 €/m² Nutzungsfläche.  
 
Bei einem Wohnbaugrundstück mit einer Grundstückgröße von 500 m² und einer baulichen 
Nutzbarkeit gemäß den baurechtlichen Vorschriften von zwei Vollgeschossen ergibt sich 
folgender Abwasserbeitrag: 
 

500 m² x 1,25 Nutzungsfaktor x 4,70 €/m² Abwasserbeitrag = 2.937,50 €  
 
 
3.4.3. Antrag auf Anschluss an die Abwasserbeseitig ung 
 
Das Anschluss- und Benutzungsverhältnis richtet sich nach der Abwassersatzung.  
Bitte geben Sie rechtzeitig vor dem geplanten Anschluss an die Abwasserbeseitigung den 
Entwässerungsantrag beim Rathaus Ottersweier ab (Anlage 4 ). 
  



3.5. Hausanschluss für die Breitbandversorgung 
 
Im Rahmen der Tiefbaumaßnahmen bietet es sich an, kostengünstig ein Leerrohr für eine 
spätere Breitbandversorgung mitzuverlegen.  
Die Materialkosten für das Leerrohr, das später mit einer Glasfaserleitung befüllt werden 
kann, übernimmt die Gemeinde Ottersweier (Gemeindewerke). Die Tiefbauarbeiten sind vom 
Grundstückseigentümer im Rahmen der weiteren Leitungsverlegung durchzuführen bzw. zu 
beauftragen; die Mauerdurchführung ist bauseits zu stellen. Die Zusatzkosten für den Bau-
herrn sind dadurch sehr begrenzt.  
Ein Anspruch auf eine Breitbandversorgung entsteht durch die Leerrohrverlegung nicht. 



  



 
Anlage 1: Auftrag Hausanschluss 
An  
Gemeinde Ottersweier/ 
Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG 
Laufer Str. 18 
77833 Ottersweier  
 
Angaben des Kunden 
 
Bauort:  ________________________________________________________ 
 
Bauvorhaben:  ________________________________________________________ 
 
 
Bauherr:   
Name, Vorname: ________________________________________________________ 
 
Straße, Haus-Nr.: ________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:  ________________________________________________________ 
 
Telefon-Nr.:  ________________________________________________________ 
 
 
Kostenträger: 
(falls abweichend vom o.g. Bauherr) 
 
Name, Vorname: ________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:  ________________________________________________________ 
 
  
 
 
Hiermit beauftrage ich die Gemeinde / Syna GmbH mit der Ausführung der unten ausgewähl-
ten Hausanschlüsse: 
 

Strom Hausanschluss    Antrag (Anlage 2) liegt bei    
 

Gas Hausanschluss     Antrag (Anlage 2) liegt bei   
 

Wasser Hausanschluss    Antrag (Anlage 3)liegt bei   
 

Abwasser Hausanschluss    Antrag (Anlage 4) liegt bei   
 

Breitbandversorgung     Anschluss wird beantragt   
  

 
__________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
  



  



Anlage 2: Anforderung für Ihren Netzanschluss 
 

 
  



 
  



Anlage 3: Antrag auf Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 

 

 

 

  



  



Anlage 4: Entwässerungsantrag 



 

 

 



 

  



Anlage 5:   Info zum Thema Hausanschluss 
 
1. Was ist zu beachten 
 
Anschlussleitungen sollten aus Kosten- und Sicherheitsgründen so kurz wie möglich ausge-
führt werden. Eine Überbauung ist grundsätzlich nicht gestattet. 
Pflanzungen von tiefwurzelnden Bäumen und Sträuchern sind über den Hausanschlusslei-
tungen nicht zulässig. 
Versorgungs- und Anschlussleitungen in Leerrohren unter Gebäuden sind ebenfalls nicht 
zulässig. 
 

1. Der Graben darf nicht schräg über das Grundstück verlaufen. 
2. Der Graben sollte möglichst direkt über das Grundstück verlaufen. 
3. Der Graben darf nicht in einem Bereich verlaufen, der noch über-
baut wird.  
4. Richtiger Grabenverlauf: rechtwinklig und direkt .  

 
 
 
Bild 1: Leitungsverlegung 

2. Hausanschlussgraben 
 
Der Hausanschlussgraben muss frei von Steinen und Bauschutt sein. Der Grabenquerschnitt 
sollte zweckmäßigerweise wie in Bild 2 aussehen: 
 

 

Gas-, Strom- und Telefonanschlussleitung können auch auf  
einem gemeinsamen Bankett von 0,9 m Tiefe verlegt werden. 
Die Anschlussleitungen müssen zum Schutz vor Beschädigung  
wie folgt eingesandet sein: 
Gas: 30 cm x 25 cm 
Wasser: 30 cm x 20 cm 

 

Bild 2: Stufengraben 
 
Achtung! 
Vor Verfüllung des Rohrgrabens müssen die Hausanschlussleitungen von der Gemeinde / 
Syna GmbH eingemessen werden. 

3. Übergaberaum 
 

Von Vorteil ist es, wenn der Bauherr generell einen Hausanschluss-
raum mit einer Be- u. Entlüftung (Fenster) zur Verfügung stellt.  
In Bild 3 sind vereinfacht die Übergabestellen der Strom-, Gas- und 
Wasseranschlüsse schematisch dargestellt. 

 

 

 

Bild 3: Hauseinführung  

 

  



                              
Anlage 6:  Merkblatt für Bauarbeiten im Bereich von Strom-, Gas-,  
Wasser- und  Abwasserleitungen in öff. und privaten Grundstücken 
 
 

1. Baubeginn 
 
Grundsätzlich bedürfen alle Arbeiten im Leitungsbereich 
der Zustimmung der Gemeinde/Syna. 
Der Baubeginn ist rechtzeitig anzuzeigen. 
 
 

2. Erkundigungspflicht 
 
Vor Beginn der Aufgrabungsarbeiten muss bei 
der Gemeinde/ Syna Auskunft über die Leitungen im 
Baubereich eingeholt werden. Hier werden Sie 
über die Lage der Leitungen informiert. Beim 
Freilegen ist zu beachten, dass Bodenbewegungen 
(Abtragung und Auffüllung) zu Höhenveränderungen 
geführt haben können. 
Die Auskunft entbindet den bauausführenden 
Unternehmer nicht von der Pflicht, sich selbst 
von der Lage der Leitungen durch Handschacht 
zu vergewissern. 
 
 

3. Allgemeine Pflichten 
 
Vor Abbruch von Gebäuden ist die Gemeinde/ Syna 
rechtzeitig zu benachrichtigen. Der Bauunternehmer 
muss bei allen Arbeiten im Leitungsbereich die erforderli-
chen Vorsichtsmaßnahmen beachten und seine Mitarbei-
ter entsprechend unterweisen. Bauarbeiten im Leitungsbe-
reich dürfen nur unter fachkundiger Aufsicht ausgeführt 
werden. Die von der Gemeinde/ Syna erteilten Auflagen 
sind unbedingt einzuhalten. Schachtdeckel, Straßenkap-
pen und Kabelverteilerschränke müssen während der 
Bauzeit stets zugänglich sein. 
 
 

4. Vorsichtsmaßnahmen 
 
Der Einsatz von Baggern und Planierraupen in unmittelba-
rer Nähe von Leitungen ist nicht erlaubt. Leitungen müs-
sen von Hand freigelegt werden.  
Verdichtungsgeräte, wie Rüttler und Explosionsrammen, 
dürfen unmittelbar über den Leitungen nicht eingesetzt 
werden. Sprengarbeiten bedürfen der ausdrücklichen 
Genehmigung der Gemeinde/ Syna. Der Arbeitsablauf 
beim Rammen von Pfählen oder Spundwänden ist mit der 
Gemeinde/ Syna abzustimmen. Bitte beachten Sie 
außerdem unbedingt die Kabelschutzanweisung 
der Gemeinde/ Syna. 
 

5. Freiliegende Leitungen 
 
Jede Freilegung einer Versorgungsanlage ist 
unverzüglich dem Betreiber zu melden, damit 
der Zustand der Leitungen und die Erfüllung der 
erteilten Auflagen geprüft werden kann. 

Freigelegte Leitungen sind zu schützen (auch vor dem 
Einfrieren!) und gegen Lageveränderungen fachgerecht zu 
sichern. Beschädigungen des Rohraußenschutzes 
oder der Kabelummantelung müssen vor dem Verfüllen 
unbedingt behoben werden 
  
 

6. Wiedereindeckung freigeleg-
ter Leitungen 

 
Leitungen müssen vor dem Verfüllen der Baugrube mit 
Sand abgedeckt werden. Nur in Sonderfällen und nach 
Rücksprache mit der Gemeinde/ Syna darf um die Leitung 
Schutzbeton eingebracht werden. 
Verdichtungsgeräte und Schütthöhe sind, um Beschädi-
gungen zu vermeiden, auf den jeweiligen Werkstoff der 
Leitung abzustimmen. Hinweisschilder, Leitungssteine und 
andere Markierungen dürfen weder verdeckt noch entfernt 
werden. 
 
 

7. Maßnahmen bei Austritt 
des Leitungsinhalts oder 
Beschädigung einer Leitung  

 
Wenn eine Leitung beschädigt wird, sind die folgenden 
Vorkehrungen zu treffen: 
 
• Gefahrenbereich räumen 
• Schadensstelle absperren 
• Falls erforderlich die Feuerwehr verständigen 
• Unverzüglich die Gemeinde/ Syna benachrichtigen. 
 
Weitere Anweisungen erteilen Ihnen die Gemeinde/ Syna. 
Der Bauunternehmer darf die Baustelle nur mit Zustim-
mung der Gemeinde/ Syna verlassen. 
 
 

8. Vorsicht, je nach Versor-
gungsart ist zu beachten: 
 

Strom: Hände weg von einem beschädigten Kabel.  
Es besteht Lebensgefahr!  
Abwarten bis der Entstörungsdienst eintrifft. 
Gas: Bei ausströmendem Gas besteht Zündgefahr. 
Funkenbildung vermeiden, nicht rauchen, kein Feuer 
anzünden. Sofort alle Geräte abstellen. 
Angrenzende Gebäude auf Gaseintritt prüfen.  
Falls erforderlich Türen und Fenster öffnen, keine elektri-
schen Anlagen bedienen. 
Wasser: Bei ausströmendem Wasser besteht die Gefahr 
der Aus- und Unterspülung sowie der Überflutung. Tieflie-
gende Räume, Fundamente und Baugruben sichern. 
Absperrschieber nur mit Genehmigung des Betreibers 
bedienen. 

 
 
 
 



Anlage 7:   Hinweise zum Thema Abwasseranschluss 
 
 
 

1. Für die vorschriftsmäßige Ausführung des Bauvorhabens sind nach § 41 LBO die am 
Bau Beteiligten (Bauherr, Planverfasser, Bauleiter und Unternehmer) im Rahmen  
ihres Wirkungskreises verantwortlich. Sie haben dabei die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften zu beachten. 
 

2. Die Anschlussgenehmigung wird unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt und gilt 
auch für und gegen den Rechtsnachfolger des Bauherrn. 
 

3. Ohne schriftliche Änderungsgenehmigung darf von den genehmigten Planvorlagen 
nicht abgewichen werden. 
 

4. Ordnungswidriges Handeln im Sinne der Abwassersatzung kann mit einer Geldbuße 
geahndet werden. 

 
5. Öffentliche Verkehrsflächen, wie z. B. Straße, Gehweg u.ä., Versorgungs-,  

Abwasserbeseitigungs- und Meldeanlagen sowie Grundwassermessstellen, 
Vermessungs-, Abmarkungs- und Grenzzeichen sind während der Bauausführung zu 
schützen und soweit erforderlich unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen 
zugänglich zu halten (§12 Abs. 2 LBO). Die Kosten der Beseitigung von Schäden an 
diesen Anlagen, die im Zuge der Bauausführung entstanden sind, hat der Bauherr zu 
ersetzen. 
 

6. Soweit das Bauwerk im Grundwasser zu liegen kommt, ist eine Baukonstruktion zu 
wählen, für deren Sicherheit eine Ableitung des Grundwassers nicht erforderlich wird. 

 
7. Die Baustelle ist so einzurichten, dass die baulichen Anlagen ordnungsgemäß errich-

tet oder abgebrochen werden können und Gefahren oder vermeidbare erhebliche Be-
lästigungen nicht entstehen (§ 12 Abs. 1 LBO). 
 

8. Der Bauleiter hat die ausführenden Firmen auf die Meldepflicht bei Bodenfunden  
(§ 20 Denkmalschutzgesetz) hinzuweisen, da bei den Bau- und Erschließungs-
arbeiten unbekannte Funde entdeckt werden können. 
 

9. Der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Bauausführung den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften und den genehmigten Bauzeichnungen des Planverfassers 
entspricht (§ 45 LBO). 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
Anlage 8:  Schutz gegen Rückstau 
 
Jedes Jahr dieselben Schlagzeilen ! 
Starke Regenfälle, vor allem Gewitterregen, führen jedes Jahr zu einer Vielzahl von 
Kellerüberschwemmungen. Die Folgen sind oftmals hohe Schäden an Gebäuden und beim 
Hausrat. Das Abpumpen des Wassers, die Reinigung der Räume und die Behebung der 
Schäden machen viel Arbeit und kosten Geld. 
 
Häufige Ursache: Rückstau 
Wie kommt es zur Kellerüberschwemmung? 
Vor allem bei sommerlichen Wolkenbrüchen kann die Kanalisation die Wassermassen nicht 
unbegrenzt aufnehmen. Es kommt zu einem Rückstau des Wassers im öffentlichen Kanal 
und in den Hausanschluss-Kanälen. Auch in den Regenrohren des Hauses kann das 
Wasser bis auf Höhe der Straßenoberkante stehen. Man spricht deshalb auch von der so 
genannten “Rückstauebene“ . 
Alle Abläufe (Bodenläufe, Waschbecken, Toiletten usw.) unterhalb dieser Ebene sind dann 
ebenfalls rückstaugefährdet, so dass Abwasser ins Untergeschoss eindringen kann. 
Darstellung auf Bild 1 
 
Ist Ihr Haus dagegen gesichert? 
Als Hausbesitzer haften Sie gegenüber Ihren Mietern. Die Versicherungen können 
Entschädigungen einschränken oder sogar ablehnen, wenn Ihre Grundstücksentwässerung 
nicht den einschlägigen Vorschriften und Regeln der Technik entspricht. 
Daher kann mangelnde Vorsorge zu einem teuren Spaß werden. 
 
Maßnahmen zur Sicherung gegen Rückstau 
Der beste Schutz gegen eindringendes Wasser ist ein Verzicht auf Entwässerungsein-
richtungen in rückstaugefährdeten Untergeschossen, falls dort kein Abwasser anfällt. 
Möchten Sie auf Abläufe, Waschbecken, Toiletten usw. im Untergeschoß nicht verzichten, 
gibt es Möglichkeiten zur Sicherung gegen Rückstau. 
Darstellung auf Bild 2 
 
 
Gebäudeentwässerung ohne Rückstauverschluss        Gebäudeentwässerung mit Rückstauverschluss 


